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Anerkennung als FSJ-Einsatzstelle im Sport in Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Dosquet,

wir freuen uns, Ihnen die positive Mitteilung machen zu können, dass wir die
Einrichtung

Turn- und Sportverein Heinsheim e V. 1911
Neckarstr. 1
74906 Bad Rappenau

als Einsatzstelle anerkennen.

Die Anerkennung gilt ab sofort für eine Höchstzahl von einem gleichzeitig zu
beschäftigenden Freiwilligen im FSJ im Sport. Der Einsatz der Freiwilligen erfolgt
im Programm FSJ Sport und Schule.

Bedingungen

/ Das Freiwillige Soziale Jahr im Sport ist nach den geltenden Gesetzen
(insbesondere dem Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten
(JFDG)) und Verordnungen durchzuführen. Schriftliche und mündliche
Weisungen des Trägers sind zu beachten.

/ Bei der Erstellung des endgültigen Stundenplans bitten wir Sie von einer
5-Tage-Woche (38,5 h) auszugehen und bei Wochenenddiensten
entsprechend Freizeitausgleich zu gewähren. Beachten Sie dabei, dass
der Schwerpunkt der FSJ-Tätigkeit in der pädagogischen Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen liegen muss und administrative Aufgaben wie
die Bürotätigkeit nicht mehr als ein Drittel der Gesamttätigkeit
ausmachen sollte. Die Freiwilligen dürfen nur in Tätigkeitsbereichen
eingesetzt werden, für die eine Befreiung von der Umsatzsteuer bzw.
Körperschaftssteuer besteht.

/ Bei dem Einsatz von Freiwilligen ist Arbeitsplatzneutralität zu wahren.
Durch den Einsatz von Freiwilligen darf in der Einsatzstelle weder ein
vorhandener Arbeitsplatz wegfallen noch die Einrichtung eines
Arbeitsplatzes unterbleiben.
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Auflagen

/ Die Einsatzstelle hat sicherzustellen, dass eine Fachkraft die Freiwilligen
in die Einsatzstelle einführt. Die Fachkraft ist für die Zuweisung des
Aufgabenbereiches und die fachliche Anleitung sowie für die regelmäßige
persönliche und fachliche Begleitung im Arbeitsfeld (beispielsweise durch
Anleitungsgespräche) verantwortlich. Eine Vertretung ist sicherzustellen.

/ Die Freiwilligen sind nur mit Aufgaben zu betrauen, die ihrem Alter und
ihren persönlichen Fähigkeiten entsprechen.

/ Die Einsatzstelle darf nur Freiwillige im Freiwilligen Sozialen Jahr im Sport
beschäftigen, die eine Vereinbarung mit der Einsatzstelle und dem Träger
abgeschlossen haben.

/ Die Freiwilligen müssen während der vereinbarten Arbeitszeit auslastend
beschäftigt werden.

/ Die Anerkennung erfolgt unter dem Vorbehalt der nachträglichen
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen.

Hinweise

/ Grundsätzlich besteht durch die Anerkennung als FSJ-Einsatzstelle keine
Garantie, dass in Ihrem Verein tatsächlich eine Person eingesetzt wird.
Hierzu bedarf es in jedem Jahr eine Absprache vor Beginn des FSJ-Jahres
mit dem Träger. Informationen zum Besetzungsverfahren erhalten die
anerkannten Einsatzstellen rechtzeitig von der Baden-Württembergischen
Sportjugend.

/ Die Anerkennung als Einsatzstelle im FSJ im Sport ist auf der Homepage
der Einsatzstelle kenntlich zu machen. Das Logo „Freiwilligendienste im
Sport“ der Deutschen Sportjugend wird die BWSJ Ihnen per E-Mail
zukommen lassen.

/ Bei einer Besetzung ist unbedingt darauf zu achten, dass die zukünftigen
Freiwilligen spätestens ab dem 31.07. (FSJ Sport und Schule ab dem
14.07.) vor FSJ-Beginn in keinem sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnis mehr stehen. Ansonsten entstehen über das
ganze Freiwilligenjahr hinweg deutlich höhere Sozialabgaben, die nicht
von der BWSJ getragen werden können und demnach der Einsatzstelle
weiterberechnet werden.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und stehen für weitere
Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Julian Schwab
Referent für Jugendarbeit im Sport


